Nachstehend wird der in der Sitzung der Gemeindevertretung
am 22.06.2011 gefasste Beschluss erneut, in vollem Wortlaut bekannt gemacht.
· Neufassung des Beschlusses „Kostenfreie Bereitstellung eines Mittagessens“

Beschluss Nr. GV-15-11/1-06-11
Die Gemeindevertretung hat beschlossen, den Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.04.08, Beschluss-Nr. GV-46-07/5-04-08 wie folgt neu zu fassen:

1.
Die Gemeindevertretung beschließt, dass für alle Schulzendorfer Kinder bis zur 6. Klasse, deren Eltern ein jährliches Einkommen von unter 16.000 € haben, ein kostenfreies Mittagessen in der besuchten Kita, Schule oder Tagespflege bereit gestellt wird. 

2.
Das anrechenbare Elterneinkommen wird entsprechend den Regeln der jeweils gültigen Kita-Satzung berechnet und erhöht sich für jedes weitere, unterhaltspflichtige Kind um 4.000,- €.

3.
Die Erstattung der Kosten erfolgt auf Antrag bei Vorlage der bezahlten Essensrechnung bei Nachweis der Berechtigung. Der Antrag ist spätestens nach zwei Monaten zu stellen.

4.
Die Berechtigung kann jederzeit überprüft werden.

5.
Diese Regelung gilt, soweit nicht die Kosten für die Bereitstellung des Mittagessens bereits durch die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Sozialgesetzbuches vom 24.03.11 erbracht werden. Die Antragsteller haben schriftlich zu erklären, ob sie die Erstattung der Kosten des Mittagessens nach diesem Gesetz in Anspruch nehmen.

6.
Diese Regelung tritt am 01.07.11 in Kraft. Gleichzeitig tritt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.04.08, Beschluss-Nr. GV-46-07/5-04-08 außer Kraft. 

